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Mitteilungen aus  
Gemeinderat /  
Verwaltung
Wir gratulieren

Am Donnerstag, 14. März 2024, feiert Odette 
Declercq-Fournier, ihren 95. Geburtstag.

Am Montag, 18. März 2024, feiert Emma 
Bosshard-Tanner, ihren 85. Geburtstag.

Am Dienstag, 19. März 2024, feiert Marta 
Schadegg-Weibel, ihren 85. Geburtstag.

Baubewilligungsgesuch

Gesuchsteller: Jürg und Marianne Kläusli, 
Weinbergstrasse 10, 9545 Wängi. Vorha-
ben: Neubau Pergola. Lage: Parz. Nr. 684, 
Weinbergstrasse 10, 9545 Wängi.

Die Baugesuchsunterlagen liegen vom 
13. März 2024 bis 1. April 2024 während der 
ordentlichen Bürozeiten zur Einsichtnahme 
bei der Gemeindeverwaltung (Bauamt) auf.

Allfällige öffentlichrechtliche oder pri-
vatrechtliche Einsprachen sind an ein recht-
liches oder tatsächliches Interesse gebunden 
und in schriftlicher Form mit Antrag und 
Begründung während der Auflagefrist beim 
Gemeinderat, 9545 Wängi, einzureichen.

Erteilte Baubewilligungen

Gesuchsteller: Martin und Anja Osterwal-
der, Hüslibachweg 16, 9545 Wängi. Vor-
haben: Umbau und Anbau an Wohnhaus. 
Lage: Parz. Nr. 794, Hüslibachweg 16, 
9545 Wängi.

Gesuchsteller: Albin Kistler AG, Stauffa-
cherstrasse 5, 8004 Zürich. Vorhaben: 
Ausbau Dachgeschoss. Lage: Parz. Nr. 
1712, Tuttwilerstrasse 2a, 9545 Wängi.

Gesuchsteller: Felix Granwehr und Pa-
trick Baumberger, Wilerstrasse 49, 9545 
Wängi. Vorhaben: Neubau Wohn- und 
Gewerbehaus / Abbruch Doppelgarage. 
Lage: Parz. Nr. 434, Wilerstrasse 49, 9545 
Wängi.

Vorbehalten bleiben allfällige Rechtsmittel-
verfahren.

Häckseltour

Die Häckseltour ist für den 18. und 19. März 
2024 (Montag, Dienstag) geplant und wird 
nur auf Voranmeldung durchgeführt. Wer 
die Dienstleistung der Häckseltour in An-

spruch nehmen möchte, wird gebeten, sich 
bei der Firma Oekotech Ammann Witten-
wil anzumelden. Vorzugsweise per Email  
oekotech@bluewin.ch oder unter Telefon 
052 365 36 72 (zu Bürozeiten).

Als Häckselgut eignen sich ausschliess-
lich holzige Materialien wie dicke Äste oder 
kleine Baumstämme. Das Häckselgut bleibt 
auf Ihrem Grundstück und soll zurück in 
den Garten gebracht werden.

Häckselgut mit der Grünabfuhr zu ent-
sorgen, ist wenig sinnvoll, da das Grüngut 
bei der Kompostierung nochmals geschred-
dert wird und damit doppelte Kosten verur-
sacht werden.

Gräberräumung auf  
dem Friedhof Wängi

Auf dem Friedhof Wängi ist die Grabesruhe für folgende Gräber abgelaufen:

Erdbestattungsgrabfeld katholischer Friedhof, Bestattungsjahre 1998 – 2003 
Urnenbestattungsgrabfeld katholischer Friedhof, Bestattungsjahre 1998 – 2002  
1 Kindergrab, Bestattungsjahr 1999

Hinweisschilder auf dem Friedhof weisen auf die zu räumenden Grabfelder hin.

Die Räumung der Grabfelder erfolgt nach Pfingsten, d. h. ab 22. Mai 2024. Die 
Angehörigen werden gebeten, die Blumen und Grabsteine bis zum 21. Mai 2024 
zu entfernen. Nach diesem Datum werden der nicht abgeholte Grabschmuck 
und die Grabsteine weggeräumt. Nachträgliche Ansprüche können nicht mehr 
anerkannt werden. Einfassungen und Platten bleiben im Eigentum der Politi-
schen Gemeinde Wängi.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Friedhofvorsteher Michael Lehmann,  
Tel. 058 346 95 01, gerne zur Verfügung.

 Friedhofkommission Wängi

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch 
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5
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Für Privathaushalte und Kleinmengen

ÖFFNUNGSZEITEN

HEIDELBERGSTR A SSE 5 IN A ADORFHEIDELBERGSTR A SSE 5 IN A ADORF

ENTSORGEN IN DER NÄHE

Mittwoch +  
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr 13.15 – 18.00 Uhr

Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 13.15 – 16.00 Uhr

Samstag 08.00 – 11.15 Uhr
Für Grossmengen, Industrie und Gewerbe steht Ihnen nach 

wie vor unser leistungsstarker Muldenservice zur Verfügung.

Kinderartikel- und 
Spielzeugbörse Wängi
Am kommenden Samstag, 16. März 2024 
wird zugunsten der Frauengemeinschaft 
Wängi die traditionelle Kinderartikel- und 
Spielzeugbörse in der Dammbühlhalle or-
ganisiert.

Von 09.00 – 11.00 Uhr haben Sie die Ge-
legenheit, gut erhaltene und zeitgemässe 
Frühlings- und Sommerkleider (Grösse 62 – 
176), Schuhe, Kindervelos und weitere Out-
doorartikel sowie Kinderwagen, Autositze, 
Spielsachen, Kinderbücher und Kleinkin-
derartikel zu kaufen. Es besteht ausserdem 
die Möglichkeit, einwandfreie Artikel an den 
Verein «Herz für Kinder» zu spenden. 

Alle Infos finden Sie unter https://fgwaengi.
clubdesk.com/verein/kinderartikelboerse
Auskünfte erteilt gerne Melanie Schwager 
schwager.melanie@outlook.com. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Stürmisches Theaterwochenende
21 berghungrige Theäterler machten sich am Samstagmorgen auf, 
Richtung Bad Ragaz, um dort zusammen zwei schöne Tage zu ver-
bringen. 

Die einen schwan-
gen sich sofort auf 
die Ski und Bigfoot 
und die andern mon-
tierten ihre Wander-
schuhe. Bei einem 
feinen Znacht in der 
Pizzeria liessen dann 
alle zusammen den 
Tag ausklingen. Na-

türlich durfte am Sonntag die Entspannung nicht fehlen und so 
gönnten sich die Badehungrigen einige Stunden in der Tamina 
Therme. Föhnsturm-
bedingt absolvierte 
die andere Gruppe an 
Stelle von rassigen 
Abfahrten eine kleine 
Wanderung durch die 
Weinberge der Region. 

Trotz Program-
mänderungen genoss 
die muntere Truppe 
ein super Wochenende und ist nun wieder gestärkt für die nächste 
Theatersaison. Gina Krähemann

Peter Bühler wieder in den Grossen Rat

Seit 2016 gehört Peter Bühler dem Grossen Rat 
Thurgau an. Er politisiert dort mit Begeiste-
rung, grossem Engagement und Ausdauer. Als 
Familienvater, durch seine berufliche Erfah-
rung und seine langjährige Mitarbeit in Ver-
einen kennt er die Anliegen der Menschen im 
Thurgau. Auch seine Fachkompetenz in Fi-
nanz- und Steuerfragen ist eine wichtige Vo-
raussetzung für die Tätigkeit im Parlament.

Peter Bühler bewegen Familien- und Ge-
sundheitsthemen. Er macht sich stark für die 
Familien, für den Mittelstand und für die lo-
kalen Medien. In der Region setzt er sich für 
den Standort Tänikon der Agroscope sowie als 
Genossenschaftspräsident für den Buchladen 
Bücherchorb in Aadorf ein. Mit einer Initia-
tive beantragte er zudem die Errichtung einer 
Fachschule für Agronomie in Tänikon. 

Ich bin sicher, dass sich Peter Bühler im 
Grossen Rat weiterhin mit Freude und Energie 
für die Region Hinterthurgau einsetzen wird. 
Deshalb empfehle ich ihn am 7. April 2024 zur 
Wahl, Liste 04.02 Die Mitte. Ihre Stimmen wer-
den ihm ermöglichen, seine langjährige Arbeit 
erfolgreich weiterzuführen. Margrit Bösiger

• Leserbriefe • Leserbriefe

ehemalige Wängenerin sucht 
freistehendes EFH 

mit grosszügigem Umschwung  
in Wängi zum mieten oder  

kaufen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme Tel. 0782286250.

Blick voraus!  
Neues wagen!
Jahresversammlung des PSV Wängi
Am Freitagabend, 07.03.2024 trafen sich 22 
Mitglieder in der Linde Wängi, um einen letz-
ten Blick auf das Vereinsjahr 2023 zu werfen 
und dann den Fokus auf die anstehende Sai-
son zu richten. Das vergangene Jahr war für 
die Schützinnen und Schützen des Pistolen-
schützen Verein Wängi kein einfaches. Muss-
ten sie sich doch gleich von vier Vereinsmit-
gliedern für immer verabschieden. 

Dennoch durfte der Präsident von einer 
gelungenen Saison berichten. Insbesondere 
sei der Start des neu konzeptionierten Schüt-
zenfests, dem Chäs-Chlöpfä, auf dem heimi-
schen Stand in Tuttwil gelungen. Nach dem 
auch die Kasse vom Souverän abgenommen 
war, richtete sich die Aufmerksamkeit auf 
die neue Saison. Bei der Zusammenstellung 
der Jahresmeisterschaft will der Verein ei-
nen neuen Weg einschlagen. So werden in 
der kommenden Saison mehr Resultate von 
Schiessanlässen in der Fremde für die Meis-
terschaft gezählt. Mit der Wahl von Roman 
Krucker als neuen Revisor, konnte auch die 
letztes Jahr entstandene Vakanz, besetzt wer-
den. Der Präsident dankt Roman für seine 

Links Präsident Tobias Josef, rechts Aktuar 
Dominic Hobus

Bereitschaft, sich für den Verein zu engagie-
ren. Nach gut einer Stunde schloss Tobias 
Josef die Versammlung. Er wünscht allen für 
die Saison Guet Schuss! Tobias Josef

  
Öffentlicher Vortrag Bienengesundheit 

 Samstag, 16. März 2024, 10:00 Uhr 

im Tscharnerhaus in Stettfurt 

 

Eintritt frei 

Referent: Dr. Mattieu Guichard, Molekularbiologe/Genetiker 
 Zentrum für Bienenforschung, Agroscope 

Organisation: Bienenzüchterverein Immenberg 
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6Die Bestnote!

Thurgau

WWir machenir machen

den Thurgau stark!den Thurgau stark!fdp-bezirk-muenchwilen.ch
7. April 2024

Wahlen in den
Grossen Rat

FÜR WÄNGI IN DEN GROSSEN RAT
Urs Martin und Denise Neuweiler in den Regierungsrat!

Grossratswahlen 
7. April 2024

ANDREAS
MANSER

LUCA 
BALIARDA

STEPHANIE
EBERLE

MARCO
BREITENMOSER

neuneu
neuneu

Dinner & Kultur – 
Steamboat Bill Jr. mit 
André Desponds
Am 22. und 23. März wird in der Komturei 
Tobel wieder «gross» angerichtet. Zwischen 
den Gängen eines erstklassigen 4-Gang-Me-
nüs, erleben wir den Pianisten André Des-
ponds, wie er verspielt auf Wünsche des Pu-
blikums eingeht, mit Witz interpretiert und 
diese auch mal verspielt querbeet durch die 
Genres und Epochen improvisiert. Zum Ab-
schluss des Abends «vertont» Desponds ad 
hoc improvisierend die Stummfilmkomödie 
«Steamboat Bill Jr.» mit Buster Keaton wie 
anno dazumal! 

Der Geheimtipp Komtureibeiz, ein Be-
trieb der Stiftung Komturei Tobel, hat sich 
in den letzten Jahren immer mehr herum-
gesprochen und ist zum sicheren Wert in 
punkto kulinarischer Höhenflüge gewor-
den. Es zieht Menschen von weit über die 
Kantonsgrenzen hinaus nach Tobel in die 
historischen Mauern, um hier in gemütli-
cher, ungezwungen lockerer Atmosphäre 
einen stimmungsvollen Abend mit auser-
wählten und überraschenden Show-Acts zu 
geniessen.

Türöffnung ab 17:30, Beginn 18:30. Wei-
tere Infos und Ticketreservation «bis 19. 
März» über www.komtureibeiz.ch (scannen 
sie den QR-Code im Beitragsbild).

Meitlitreff im  
Jugendtreff Wängi
Am 1.März fand im Jugendtreff Wängi der 
erste Meitlitreff statt.

Über 30 Mädchen haben den Abend bei 
toller Stimmung, mit Cupcakes backen, la-
chen, tanzen und singen verbracht. Da der 
Anlass so guten Anklang gefunden hat, wird 
er in Zukunft regelmässig stattfinden. Wir 
freuen uns darauf. Katja und Lucia
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   Wählen Sie das liberale Original!
Drei Wängener für den Grossen Rat.

Thurgau

Fabio
Menegola

Regina
Ledergerber

Thomas
Goldinger

WWir machenir machen

den Thurgau stark!den Thurgau stark!fdp-tg.ch

Liste

6Die Bestnote!

Die Stiftung Neuhaus, Wohn- und Pflegezent-
rum in Wängi ist eine bedeutende Arbeitgeberin 
in der Region. Die herzliche und professionelle 
Betreuung und Pflege der 80 betagten Men-
schen steht im Mittelpunkt. 

Wir suchen auf 1. Juni oder nach Vereinbarung 
eine/n: 

MitarbeiterIn 
Sekretariat/Empfang 80% 

Unser Angebot an Sie: 
- eine äusserst abwechslungsreiche, span- 
  nende Tätigkeit in einem dynamischen Haus
- ein motiviertes Team mit unkomplizierter,
bereichsübergreifender Zusammenarbeit

- attraktive Anstellungsbedingungen

Ihre Kompetenzen: 
- Kaufmännische Aus- oder Weiterbildung
- Fundierte IT-Kenntnisse (inkl. ev. LOBOS)
- Zuvorkommendes, dienstleistungsorientiertes

und sympathisches Auftreten
- Multitasking-Fähigkeiten

Ihre Aufgaben: 
- Zuvorkommende Betreuung interner und
externer Gäste am Empfang

- Betreuung der Telefonzentrale (Visitenkarte)
- Bewohneradministration
- Führen der Kasse
- Post Ein- und Ausgang
- Betreuung der Homepage, des Infosystems
und des Archivs

- Büromaterialverwaltung
- Allgemeine Sekretariatsaufgaben

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihre Be-
werbung an: Manuela S. Rast, Zentrumsleitung 
manuela.rast@stiftung-neuhaus.ch 

Weitere Infos unter:  
www.stiftung-neuhaus.ch 
NEUHAUS  Wohn- und Pflegezentrum 
Neuhausstr. 3, 9545 Wängi  

Erfolgreiche Junioren 
Fa des FC Wängi
Das Turnier begann denkbar schlecht für 
die Wängener Junioren und so verlor man 
das erste Spiel gegen den späteren Final-
gegner Greifensee verdient mit 3:2. Nach 
dieser Niederlage brauchte es für das Team 
keine Motivation mehr, denn die Startnie-
derlage bedeutete für die nächsten beiden 
Spiele: Siegen oder fliegen! Die Reaktion 
war stark, die Nervosität abgelegt und der 
Siegeswille da: ein 6:0 und ein 8:0 bedeute-
ten gleichzeitig die Halbfinalqualifikation 
für den FC Wängi.

Penaltykrimi im Halbfinal
Gegen den Gruppensieger der zweiten 
Gruppe, die Swiss Football School – eine 
Academy der Stadt Zürich – wurden die 
Wängener stark gefordert und standen kurz 
vor dem Aus. Früh lag man gegen den Fa-
voriten mit 0:1 zurück und vermochte zu-
nächst nicht zu reagieren. Angefeuert von 
den zahlreich mitgereisten Fans und einem 
starken Torhüter Mats, kämpften sich die 
Wängener zurück ins Spiel. Der 1:1-Aus-
gleich war eine Willensleistung des ganzen 
Teams und bedeutete gleichzeitig, nach lan-
gem Zittern, das Penaltyschiessen. Torhü-
ter Mats hielt den 8. Penalty, nach dem alle 
Wängener souverän versenkt hatten. Somit 
stand der FC Wängi im Final, wo mit dem 
FC Greifensee der erste Gegner des Final-
turniers wartete. 

Finalentscheidung mit der Schlusssirene
Im Final war das Team wach und dem Geg-
ner absolut ebenbürtig. Auch vom frühen 
0:1 liess man sich nicht beirren und glaubte 
trotz Rückstand an sich. So kam wenig spä-
ter der hochverdiente 1:1-Ausgleich. Das Fi-
nalspiel war an Spannung kam zu überbie-
ten und hätte beidseitig kippen können. Je 
ein Tor für beide Teams wurde aberkannt 
und so schien das Finalspiel keinen Sieger 
in der regulären Spielzeit zu finden. Wängi 
setzte auch in den letzten Sekunden alles 
auf Sieg. Der FC Greifensee kam nicht mehr 
aus der eigenen Hälfte raus und bereits lie-
fen die letzten Sekunden als sich Oniks 
praktisch mit der Schlusssirene in einen 
Ball warf und diesen über die Linie drückte. 
Die Sensation war perfekt und die Revanche 
für die Startniederlage geglückt! Die Junio-
ren Fa des Wängi gewannen das Finalspiel 
nach einer kämpferisch und spielerisch ein-
wandfreien Leistung mit 2:1. 

Herzliche Gratulation dem Team für 
den Turniersieg und Dylan, der zum besten 
Spieler des Turniers gewählt wurde. 

Ein grosses Dankeschön geht an die Fans 
für ihre grossartige Unterstützung.

Wiesel gesucht und in 
Wängi gefunden!
Im letzten Jahr gingen über 900 Meldun-
gen über Wieselsichtungen auf der Platt-
form wildenachbarn.ch ein. Auch die Be-
wohner und Bewohnerinnen von Wängi 
machten mit. 20-mal wurde ein Herme-
lin oder Mauswiesel auf dem Gemeinde-
gebiet entdeckt – ein herausragendes Re-
sultat! In kaum einer anderen Gemeinde 
wurden die flinken Jäger so oft gemeldet. 
Die Meldungen helfen besser zu verstehen, 
wo die kleinen Raubtiere noch beheima-
tet sind. Denn
obschon es noch Hermelin und Mauswie-
sel zu finden gibt, nehmen ihre Bestände 
schweizweit ab. Und das zum Leidwesen 
der Landwirtschaft – denn Wiesel sind die 
natürlichen Feinde von Wühlmäusen und 
halten diese in Schach.

Flächen für Fördermassnahmen gesucht
Gemeinsam mit Freiwilligen setzt der 
WWF jetzt Fördermassnahmen im Feld 
um. In der ganzen Ostschweiz suchen wir 
Landwirt:innen oder Privatpersonen, die am 
Siedlungsrand leben und etwas für unsere 
Wiesel tun möchten. Mit Heckenpflanzun-
gen, Trockenmauern sowie Stein- und Ast-
haufen schafft der WWF wertvollen Lebens-
raum für Mauswiesel und Hermelin. Haben 
Sie eine Fläche, auf der Massnahmen für die 
kleinen Raubtiere umgesetzt werden kön-
nen? Dann melden Sie sich unverbindlich bei: 
Mila Yong, 071 221 72 30, mila.yong@wwf.ch.

Wiesel ernähren sich von Mäusen und sind 
wertvolle Mitarbeiter in der Landwirtschaft.
 ©David Edwards

Nächste Wängenerblättli
 Ausgabe Nr. Annahmeschluss 17 h

 11 20. März Mo. 18. März
 kein Blättli am 27. März 2024

 12 03. April Mo. 01. April
 13 10. April Mo. 08. April
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Information zur Prämienverbilligung 2024

Grundsatz
Der Kanton Thurgau gewährt versicherten 
Personen in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen eine Individuelle Prämienverbil-
ligung (IPV) für die obligatorische Kranken-
versicherung (OKP).

Wer hat Anspruch auf IPV?
Die IPV wird Personen ausgerichtet, die bei 
einem vom Bund anerkannten Krankenversi-
cherer die OKP gemäss KVG abgeschlossen 
haben und
a) am 1. Januar 2024 ihren steuerrechtli-

chen Wohnsitz oder Aufenthalt im Kan-
ton Thurgau hatten oder

b) als Grenzgängerin oder Grenzgänger am
1. Januar 2024 im Kanton Thurgau er-
werbstätig ist oder

c) als Kurzaufenthalterin oder Kurzaufent-
halter den gewöhnlichen Aufenthalt im
Kanton Thurgau begründen.

Antragsverfahren
Die Gemeinden ermitteln die bezugsberech-
tigten Personen aufgrund der provisorischen 
Steuerdaten per 1. Januar 2024 und stellen 
diesen im Verlauf des Frühjahres ein An-
tragsformular zu. Nach dem 1. Januar 2024 
angepasste Steuerdaten werden nicht be-
rücksichtigt. Das unterzeichnete Formular ist 
bis zum 31. Dezember 2024 bei der Kran-
kenkassenkontrollstelle der zuständigen Ge-
meinde einzureichen. Wird diese Frist ver-
passt, verfällt der Anspruch. Eine Neubemes-
sung ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 

Berechnungsgrundlage Erwachsene
Massgebend ist die provisorische einfache 
satzbestimmende Steuer zu 100 % per 1. Ja-
nuar 2024. Das provisorisch veranlagte steu-
erbare Vermögen darf zudem Fr. 0 nicht 
übersteigen.

IPV-Ansätze 2024 für Erwachsene
Kat. Einfache Steuer 

zu 100 % in Fr.
IPV 2024 in Fr.

A bis 400 3'180
B bis 600 2'388
C bis 800 1'596

Berechnungsgrundlage Kinder
(Jahrgang 2006 – 2023)
Versicherte Kinder werden auf Basis der ein-
fachen Steuer zu 100 % der Eltern, respekti-
ve der prämienzahlenden Person bemessen. 
Das provisorisch veranlagte steuerbare Ver-
mögen darf zudem Fr. 0 nicht übersteigen. 

IPV-Ansätze 2024 für Kinder
Kat. Einfache Steuer 

zu 100 % in Fr.
IPV 2024 in Fr.

D bis 1'600 1'164

Geburt oder Zuzug nach dem 
1. Januar 2024
Nach diesem Stichtag Geborene oder Zuge-
zogene sind erst ab 1. Januar 2025 bezugs-
berechtigt.

Wegzug in einen anderen Kanton
Massgebend sind die persönlichen Verhält-
nisse per 1. Januar 2024. Erfolgt im Laufe 
des Jahres ein Wegzug in einen anderen 
Kanton, wird die IPV für das gesamte Jahr 
2024 vom Kanton Thurgau ausgerichtet.

Wegzug ins Ausland
Der Anspruch auf IPV besteht bis zum Ende 
des Wegzugsmonats.

Junge Erwachsene in Ausbildung 
(Jahrgang 1999 bis 2005)
Junge Erwachsene in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen, die sich am 
31. Dezember 2024 in einer Ausbildung be-
finden, haben Anspruch auf 50 % der effekti-
ven KVG-Prämie, maximal 50 % der kantona-
len Durchschnittsprämie (Jahr 2024:
Fr. 4'476, davon 50 % = Fr. 2'238).
Die bezugsberechtigten Personen erhalten im
laufenden Jahr die zustehende IPV nach
Kat. A – C. Sie können im Folgejahr eine
Neubeurteilung beantragen.
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Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) 
zur AHV- oder IV-Rente und Sozialhilfebe-
züger
Bezügerinnen und Bezüger von EL erhalten 
eine EL-Prämienpauschale. Diese wird direkt 
der Krankenkasse überwiesen. 
Ein IPV-Antrag ist nicht notwendig.

Personen, die Sozialhilfe nach § 8 des Sozi-
alhilfegesetzes beziehen, erhalten eine pau-
schale IPV. Die Sozialen Dienste der zustän-
digen Gemeinde helfen, die Anträge korrekt 
auszufüllen.

Bei einem Wegfall der Ergänzungsleistungen
oder der Sozialhilfe besteht möglicherweise 
ein Anspruch auf die reguläre IPV. Der ent-
sprechende Antrag muss fristgerecht einge-
reicht werden.

Grenzgänger
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die am 
1. Januar 2024 im Kanton Thurgau einer Er-
werbstätigkeit nachgehen und der OKP un-
terstehen, haben den Antrag auf IPV bis am 
31. Dezember 2024 zu stellen. Wird diese 
Frist verpasst, verfällt der Anspruch. 

Der Lebensmittelpunkt von Grenzgängern 
liegt im Ausland. Deshalb hat vor der Be-
rechnung der IPV eine Kaufkraft- und Wäh-
rungsbereinigung der Einkommens- und
Vermögenswerte zu erfolgen. 

Kurzaufenthalter
Kurzaufenthalterinnen und Kurzaufenthalter
mit Aufenthalt im Kanton Thurgau haben den 
Antrag auf IPV bis am 31. Dezember 2024 zu 
stellen. Wird diese Frist verpasst, verfällt der 
Anspruch. 

Für die Berechtigung massgebend sind die 
persönlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der
Rechtsunterstellung unter die Schweizer Ver-
sicherungspflicht. 

Der Lebensmittelpunkt von Kurzaufenthaltern 
liegt im Ausland. Deshalb hat vor der Be-
rechnung der IPV eine Kaufkraft- und Wäh-
rungsbereinigung der Einkommens- und
Vermögenswerte zu erfolgen.

Neubemessung
Wurde im Vorjahr nicht automatisch ein An-
tragsformular zugestellt, oder können nach-
träglich veränderte wirtschaftliche Verhältnis-
se nachgewiesen werden, kann innerhalb 
von 30 Tagen ab rechtskräftiger Feststellung 
der veränderten Verhältnisse eine Neube-
messung der IPV beantragt werden, insbe-
sondere gestützt auf:

1. die definitive Steuerschlussrechnung
2. die EL-Rückforderungsverfügung
3. den Entscheid zum Bezug von Sozial-

hilfe
4. den Entscheid über die Neuberech-

nung der Quellensteuer

Wird die Frist verpasst, verfällt ein allfälliger 
Anspruch. 

Differenzbeträge von weniger als Fr. 30 wer-
den nicht ausbezahlt. 

Eine Neubemessung muss beantragt werden. 
Eine Neubemessung von Amtes wegen ist 
nicht zulässig. 

Auszahlung der Prämienverbilligung
Die Auszahlung erfolgt direkt an den zustän-
digen Krankenversicherer. Eine direkte Aus-
zahlung an die bezugsberechtigte Person ist 
nicht möglich. 

Zuständigkeiten
Die Zuständigkeit zur Prüfung des Anspru-
ches auf IPV liegt bei der Krankenkassenkon-
trollstelle der Wohnsitzgemeinde, respektive
derjenigen Gemeinde, in welcher der Arbeit-
geber seinen Sitz hat. 

Rechtliche Hinweise
Dieses Informationsblatt vermittelt einen all-
gemeinen Überblick. Rechtsansprüche kön-
nen daraus nicht geltend gemacht werden. 
Rechtsgrundlagen für die Prämienverbilligung 
im Kanton Thurgau sind:

- Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVG),

- Krankenversicherungsgesetz (TG KVG), 
- Krankenversicherungsverordnung

(TG KVV). 



Wängenerblättli • Nr. 10 • Mittwoch, 13. März 2024 • Jahrgang 30 Seite 7

Die neusten Produkte für natürliche Wärme – 
jetzt an der Hausmesse entdecken
Die umweltfreundlichen Heizsysteme 
der Schmid AG energy solutions versor-
gen das Zuhause mit besonders natür-
licher Wärme. Ob eine Holzheizung oder 
eine Wärmepumpe, die erneuerbare 
Energie bringt jeglichen Komfort ins Ei-
genheim. Jetzt an der Hausmesse in 
Eschlikon alle Neuheiten entdecken 
und sich umfangreich über das lukrati-
ve Förderprogramm von Holzheizungen 
und Wärmepumpen informieren lassen.

Wärmepumpe NIBE
Die Wärmepumpen NIBE gehören zu den 
weltweiten Spitzenreitern in diesem Seg-
ment - innovativ, wartungsarm und leis-
tungsstark! Die topmodernen Systeme ga-
rantieren einen zuverlässigen sowie 
sparsamen Betrieb, auch bei niedrigen 
Temperaturen. Ob eine Sole/Wasser-Wär-
mepumpe (Erdwärmepumpe) oder eine fle-
xible Luft/Wasser-Wärmepumpe, das Pro-
duktesortiment bietet für jedes Bedürfnis 
die passende Lösung. Umweltfreundliches 
Heizen war noch nie so einfach. 

Preiswert heizen mit Phoenix
Der kompakte Phoenix Pelletkessel ist ein 
ausgezeichnetes Produkt, das durch die 
Verwendung von erneuerbarer Energie mit 
geringen Emissionen und hoher Effizienz 

überzeugt – und dies zu einem erschwing-
lichen Preis. Mit einer Leistung von 3 – 48 
kW ist dies die ideale Pelletheizung für Ein- 
bis Mehrfamilienhäuser. Die automatische 
Reinigung von Brenner, Kessel und Asche-
entleerungssystem sorgt für den nötigen 
Komfort. Mit der integrierten Aschekom-
pression reduziert sich die Leerung auf ein 
Minimum. Gesteuert wird die Anlage über 
das bedienerfreundliche 7“ Display oder 
ganz einfach von unterwegs mittels Sto-
kerCloud. So wird heute bequem mit Pellets 
CO2-neutral geheizt.

Jetzt: attraktive Fördergelder für 
Holzheizungen und Wärmepumpen
Der Ersatz von fossilen Heizungen durch 
eine erneuerbare Lösung wird auch finan-
ziell belohnt. Dank des attraktiven Förder-
programmes der Klimastiftung Schweiz 
können die Anschaffungskosten einer neu-
en Holzheizung oder Wärmepumpe bei ei-
nem Ersatz eines fossilen Heizsystems ge-
senkt werden. Die Umstellung auf eine 
zukunftsorientierte und nachhaltige Wär-
megewinnung aus nachwachsendem Roh-
stoff wird somit stark gefördert und kommt 
nicht nur der Natur, sondern auch dem 
Konsumenten zugute. Die Schmid AG un-
terstützt ihre Kunden gerne beim Antrag für 
das Förderprogramm.

Es lohnt sich vorbeizuschauen
Entdecken Sie die neusten Holzfeuerungen 
und Wärmepumpen an der Hausmesse der 
Schmid AG in Eschlikon. Lassen Sie sich 
von unseren Mitarbeitern in Hinsicht auf 
eine Heizungssanierung kompetent beraten 
und finden Sie die passende Lösung für Ihr 
Eigenheim.

Weitere Informationen unter:
www.schmid-energy.ch/de/hausmesse

Schmid AG energy solutions
Hörnlistrasse 12
CH-8360 Eschlikon
071 973 73 73
info@schmid-energy.ch

Die Hausmesse findet statt am:
Freitag, 22. März von 14:30-19:00 
Samstag, 23. März von 10:00-15:00


